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Mitteilung des Senats

Likes, Druck und Abhangigkeit — Strategien des Landes Bremen zum Schutz junger
Menschen im digitalen Raum

Kleine Anfrage
der Fraktion der CDU vom 28.01.2026
und Mitteilung des Senats vom 24.03.2026

Vorbemerkung der fragestellenden Fraktion:

Die fortschreitende Digitalisierung pragt den Alltag junger Menschen immer starker und wirft
drangende Fragen zur seelischen Gesundheit in diesem Kontext auf. Studien warnen, dass
exzessive Nutzung sozialer Medien ernsthafte Risiken birgt: So kénnen gesteigerter sozialer
Druck, Schlafstérungen sowie Angst- und Depressionssymptome die Folge unreflektierter
oder UbermaRiger Mediennutzung sein.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat 2023 in einem Diskussionspa-
pier die Chancen digitaler Medien betont, zugleich aber auf genau solche negativen Auswir-
kungen hingewiesen und umfassende Malinahmen empfohlen. Insbesondere fordert die
Leopoldina unter anderem eine friihzeitige Starkung der Selbstregulationskompetenz in Kitas
und Schulen, eine verbindliche, altersgerechte Medienbildung sowie klare Rahmenbedingun-
gen etwa zu Bildschirmzeiten und fortgebildete Eltern sowie padagogische Fachkrafte. Ent-
scheidend sei, junge Menschen zu einem bewussten und reflektierten Umgang mit digitalen
Medien zu befahigen, anstatt allein Verbote auszusprechen.

Auch in Bremerhaven und Bremen wachst die Sorge um die psychische Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen im digitalen Raum. Heranwachsende sind heute im Schnitt fast vier
Stunden taglich online, vornehmlich auf Messenger-Diensten, Video-Plattformen und sozia-
len Netzwerken. Dabei sind sie nicht nur standig erreichbar, sondern werden vermehrt mit
problematischen Inhalten konfrontiert — von Cybermobbing Uber Desinformation bis hin zu
sexueller Belastigung. Laut der Barmer-Sinus-Studie hatten im Jahr 2024 62 Prozent der Ju-
gendlichen in Deutschland bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht; an Schulen be-
richten etwa zwei Drittel der Lehrkrafte an weiterflihrenden Schulen von entsprechenden
Fallen. Bremer Schulen und Jugendeinrichtungen sehen sich ebenfalls zunehmend mit die-
sen Herausforderungen konfrontiert.

Dies alles zeigt eindrticklich, wie eng digitale Mediennutzung und seelisches Wohlbefinden
inzwischen verknupft sind. Zugleich fehlen jungen Menschen oft Rickzugsraume, da die di-
gitale Kommunikation mittlerweile allgegenwartig ist. Experten beobachten eine Zunahme
von psychischen Auffalligkeiten bis hin zu Erkrankungen bei Jugendlichen, deren Ursachen
oder Verstarker auch im digitalen Stress liegen kdnnen. Die CDU-Birgerschaftsfraktion sieht
daher akuten Handlungsbedarf, um Kinder und Jugendliche im digitalen Raum besser zu
schutzen und ihre Resilienz zu starken.

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:

I. Erkenntnisse zur psychischen Gesundheit und Mediennutzung
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1. Welche Erkenntnisse hat der Senat Uber den aktuellen Stand der psychischen Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen im Land Bremen (bitte darstellen, wie sich die Anzahl
psychischer Auffalligkeiten oder Stérungsdiagnosen bei Minderjahrigen in den funf letz-
ten Jahren entwickelt hat und inwiefern hierbei digitalisierungsbedingte Einflisse eine
Rolle spielen)?

Antwort:
In der folgenden Tabelle sind die Uber die ambulanten Abrechnungsdaten der Kassenarztli-

chen Vereinigung Bremen erhobenen Diagnosen fur Minderjahrige bis einschliel3lich 15
Jahre angegeben, die Daten flr 2025 liegen noch nicht vor:

Diagnosen (ambulant) im Bereich der KV Bremen; U16 Jahre; Diagnose wenigstens ein-
mal dokumentiert im Jahreszeitraum

2021 2022 2023 2024 2025
Schizophrenie, schizotype |9 10 14 9
und wahnhafte Stérungen
Affektive Stérungen 579 583 562 521
Neurotische, Belastungs- 4634 4123 3872 3828
und somatoforme Stérun-
gen
Verhaltensauffalligkeiten 827 849 772 682
mit kérperl. Stor. u. Fakto-
ren
Persdnlichkeits- und Ver- 1126 1087 1104 1111
haltensstérungen
Intelligenzstérungen 499 548 574 604
Entwicklungsstérungen 20129 20667 20499 21405
Verhaltens- u. emot. St6- 10996 10900 11007 11150
rungen /Beginn Kindheit
und Jgda.
Nicht ndher bezeichnete 432 448 441 550
psychische Stérungen

Ein Zusammenhang der Diagnosen mit digitalisierungsbedingten Einfliissen lasst sich aus
den Daten nicht ableiten.

2. Sieht der Senat Anhaltspunkte dafiir, dass intensive Nutzung digitaler Medien (wie
Smartphones, Internet und insbesondere sozialer Netzwerke) im Land Bremen negativ
auf die seelische Gesundheit junger Menschen wirkt? Welche wissenschaftlichen Studien
oder Daten liegen dem Senat dazu vor?

Antwort;

Auf Grundlage der SCHULBUS-Studie 2024/2025 (Schiiler:innen- und Lehrer:innen-Befragung
zum Umgang mit Suchtmitteln 14- bis 17-jéhrige Ju-gendliche in Bremen und Bremerhaven) (Baum-
gartner et al. 2025) lassen sich Anhaltspunkte dafiir erkennen, dass problematische Formen
der Internet- und Social-Media-Nutzung bei 14- bis 17- jahrigen Jugendlichen im Land Bre-
men zugenommen haben. Demnach nutzen 23,8% der befragten Jugendlichen in Bremen
das Internet in einer Weise, die nach den Kriterien der Compulsive Internet Use Scale
(CIUS) als problematisch einzustufen ist. Konkret erfullen 31,1% der Madchen die CIUS-
Kriterien, wahrend der Anteil bei den Jungen bei 16,2% liegt. Damit zeigt sich insbesondere
bei Madchen eine hohe Pravalenz problematischer Social-Media- und Internetnutzung.
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Auch im Bereich Computerspielnutzung werden geschlechtsspezifische Unterschiede deut-
lich. Mannliche Jugendliche weisen Uber die Jahre hinweg eine deutlich haufigere regelma-
Rige Nutzung von Computerspielen auf. Im Jahr 2024/2025 geben 28,3% der Bremer
Jugendlichen eine tagliche Nutzung von Computerspielen an. Dariber hinaus geben 12,9%
der mannlichen Jugendlichen an, mehrmals monatlich an Glicksspielen um Geld teilgenom-
men zu haben, wahrend dies nur 6,2% der weiblichen Jugendlichen angeben. Die Studie
ordnet diese Entwicklungen in den Kontext wachsender Attraktivitat und leichterer Zugang-
lichkeit digitaler Angebote ein und weist auf steigende Risiken fUr einen problematischen
Umgang mit entsprechenden Anwendungen hin.

Neben der reinen Nutzungsintensitat werden in der Studie auch psychosoziale Belastungsin-
dikatoren erhoben. Im Bereich der selbstkritischen Kérperwahrnehmung berichten 43,1% der
Jugendlichen aufgrund ihres Kérpergewichts unter Stimmungsschwankungen zu leiden.
36,9% der Befragten geben an, in den vergangenen zwolf Monaten mindestens eine Diat
durchgefuhrt zu haben. Legt man die Kriterien der SCOFF (Sick-Control-One-Fat-Food-Skala -
SCOFF) -Skala zugrunde, zeigen 37,5 % der 14- bis 17-Jahrigen Verdachtsmomente fur eine
mogliche Essstdrung. Auch hier sind weibliche Jugendliche mit 54,4% im Vergleich zu mann-
lichen Jugendlichen mit 21,5% deutlich starker betroffen.

Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und den psychischen
Erkrankungen wird in der Studie nicht nachgewiesen. Die Autor:innen weisen ausdricklich
darauf hin, dass die CIUS-Werte nicht als klinische Diagnose, sondern als Screening- und
Monitoringinstrument zur Beschreibung von Trends zu interpretieren sind.

Darlber hinaus beschreibt die Studie eine ,Digitalisierung von Freundschaftsbeziehungen®.
Es wird eine splrbar abnehmende Bedeutung analog gelebter Freundschaftskontakte zu-
gunsten einer Verlagerung sozialer Interaktionen in digitalen Rdumen festgestellt. Die durch-
schnittliche freizeitorientierte Online-Zeit liegt bei 5,2 Stunden pro Tag.

3. Welche Hauptursachen oder Risikofaktoren im digitalen Umfeld fir psychische Belastun-
gen von Kindern und Jugendlichen identifiziert der Senat als besonders relevant (bitte z.
B. auf Cybermobbing, standige Erreichbarkeit, Vergleichsdruck durch soziale Medien, ex-
zessive Bildschirmzeiten etc. eingehen.)?

Antwort:

Auf Grundlage der SCHULBUS-Studie sowie bundesweiter wissenschaftlicher Studien las-
sen sich mehrere Risikofaktoren im digitalen Umfeld identifizieren, die mit psychischen Be-
lastungen bei Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang stehen.

Zentral ist zunachst die problematische Nutzung digitaler Medien. In der SCHULBUS-Studie
erfillen im Jahr 2024/2025 in Bremen 23,8% der 14- bis 17-Jahrigen die Kriterien einer prob-
lematischen Internetnutzung nach CIUS.

Ein weiterer relevanter Risikofaktor ist die exzessive Bildschirmzeit. Nach COPSY nutzen
rund 40% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland digitale Medien vier Stunden oder
langer taglich. Etwa 20% sogar funf Stunden oder mehr. Hohe Nutzungszeiten stehen dort
mit erhdhter psychischer Belastung in Zusammenhang. Die durchschnittliche freizeitorien-
tierte Online-Zeit liegt laut der SCHULBUS-Studie in Bremen bei 5,2 Stunden pro Tag.

Von besonderer Bedeutung sind zudem Cybermobbing, digitale Ausgrenzung und belas-
tende Inhalte. Laut COPSY berichten 21 % der Befragten von Belastungen durch Abwertung
oder Ausgrenzung in sozialen Medien und 32 % geben an, regelmafig mit belastenden In-
halten konfrontiert zu sein. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina benennt
Cyberbullying ausdrticklich als Risikofaktor fir psychische Beeintrachtigungen.

Darlber hinaus spielt Vergleichsdruck in sozialen Medien, insbesondere im Hinblick auf Kor-
perbild und Selbstwahrnehmung, eine relevante Rolle. Laut SCHULBUS-Studie berichten
43,1% der Jugendlichen in Bremen von stimmungsbezogenen Belastungen aufgrund ihres
Kdrpergewichts und 37,5% zeigen Hinweise auf mogliche Essstérungsproblematiken
(SCOFF). Die wissenschaftliche Literatur beschreibt hier einen Zusammenhang mit visuellen
Vergleichsdynamiken in sozialen Netzwerken.
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Ein weiterer Aspekt ist die stéandige digitale Erreichbarkeit bzw. ,Phubbing“ (Smartphone-
Nutzung wahrend sozialer Interaktionen). Die DAK/DZSKJ-Studie (Studie Mediensucht 2024:
Studie zur problematischen Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen) (2024 zeigt, dass hohe
Phubbing-Werte signifikant mit hdherer Einsamkeit, Depressivitat, Angst und Stresserleben
einhergehen.

Zusammenfassend lassen sich als besonders relevante Risikofaktoren identifizieren: inten-
sive bzw. problematische Nutzung, hohe tagliche Nutzungsdauer, digitale Ausgrenzung, so-
zialer Vergleichsdruck sowie dysfunktionale digitale Interaktionsmuster.

4. Verflgt der Senat Gber geschlechtsspezifische oder altersgruppenspezifische Erkennt-
nisse (etwa ob bestimmte Altersstufen oder insbesondere Madchen/Jungen starker be-
troffen sind) hinsichtlich der Auswirkungen von Social-Media-Nutzung auf die psychische
Gesundheit?

Antwort:

Ja, die SCHULBUS-Studie 2024/2025 weist deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede
aus. In Bremen erflllen 31,1% der Madchen die Kriterien einer problematischen Internetnut-
zung (CIUS), gegenlber etwa 16,2% der Jungen. Auch im Bereich der selbstkritischen Kor-
perwahrnehmung und méglicher Essstérung sind Madchen deutlich haufiger betroffen. Diese
Befunde decken sich mit bundesweiten Studien (u. a. HBSC [Health Behaviour in School-aged
Children 2022: international vergleichende, wissenschaftliche Studie der WHO] , DAK/DZSKJ), die
zeigen, dass Madchen starker von problematischer Social-Media-Nutzung und vergleichsbe-
zogenen Belastungen betroffen sind.

Demgegentiber zeigen Jungen héhere Pravalenzen bei taglicher Computerspielnutzung und
Glucksspiel. In Bremen geben 41,5% der mannlichen Jugendlichen eine tagliche Computer-
spielnutzung an (weibliche Jugendliche 14%) und problematisches Gaming betrifft 11,2% der
mannlichen Jugendlichen und 5,5% der weiblichen Jugendlichen.

5. Inwieweit wurde in Bremerhaven und Bremen bereits der Zusammenhang zwischen Digi-
talisierung und psychischer Gesundheit (etwa durch Umfragen, Schulstudien oder Exper-
tenrunden) analysiert und, falls ja, was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen hieraus?

Antwort:

Die SCHULBUS-Studie ist als epidemiologisches Monitoringinstrument konzipiert und trifft
keine kausalen Aussagen uber Ursache-Wirkungs-Zusammenhange zwischen Mediennut-
zung und psychischer Gesundheit. Sie dokumentiert jedoch belastbare Pravalenzen, Trends
und Risikomuster und ermoglicht eine differenzierte Betrachtung nach Geschlecht und Al-
tersgruppe. Die Ergebnisse werden im fachlichen Kontext durch bundesweite Studien er-
ganzt, die Zusammenhange zwischen intensiver oder problematischer Mediennutzung und
psychischer Belastung beschreiben.

Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen auf, dass digitale Mediennutzung kein Randphano-
men, sondern ein Element jugendlicher Lebenswelten ist. Problematische Nutzungsmuster
betreffen Bremen und Bremerhaven. Dabei handelt es sich nicht um Einzelfalle, sondern um
eine relevante gesundheitsbezogene Entwicklung, die bertcksichtigt werden muss.

Die Ergebnisse machen weiter deutlich, dass nicht allein die Nutzung digitaler Medien prob-
lematisch ist, sondern viel mehr bestimmte Nutzungsformen und Intensitaten. Hohe tagliche
Online-Zeiten, problematische Nutzungsmuster nach CIUS, exzessives Gaming und die un-
erlaubte Teilnahme an Glicksspiel sind mit psychosozialen Belastungen assoziiert. Das legt
nahe, dass Praventionsansatze auf die Starkung von Medienkompetenz, Selbstregulations-
fahigkeit und resilienten Nutzungsstrategien.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigen auRerdem auf, dass Praventions- und Un-
terstitzungsangebote differenziert ausgestaltet werden mussen.
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Il. MaBnahmen in 6ffentlichen Bildungseinrichtungen

6. Welche Regelungen bestehen aktuell an 6ffentlichen Schulen in Bremerhaven und Bre-
men in Bezug auf Smartphone-Nutzung und private Social-Media-Aktivitaten wahrend
der Schulzeit (Unterricht und Pausen)?

a. Inwiefern haben sich diese Regelungen nach Ansicht des Senats bewahrt?

b. Welche diesbezlglichen Rickmeldungen liegen ihm aus den Schulgemeinschaf-
ten in Bremerhaven und Bremen vor?

c. Inwiefern plant der Senat Anpassungen bzw. weitere Verscharfungen, um nega-
tive Folgen exzessiver Nutzung einzudammen?

Antwort:

Die Fragen 6 a, b und ¢ werden zusammenfassend beantwortet:

Fir die Schulen der Stadtgemeinde Bremen ist die Smartphone-Nutzung durch den Erlass
zur ,Regelung der Handynutzung in der Schule“ vom 10.06.2025 verbindlich geregelt (siehe
Anlage). Der Erlass zielt darauf ab, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu schitzen, St6-
rungen des Unterrichts zu vermeiden und zugleich Medienbildung als festen Bestandteil
schulischer Arbeit zu sichern. Zu diesem Zweck stellt der Senator fir Kinder und Bildung di-
gitale Endgerate bereit, sodass der Ruckgriff auf private Endgerate nicht mehr notwendig ist.

Der Erlass verbietet das Mitflihren von Handys nicht; diese sollen jedoch wahrend des
Schultages ausgeschaltet und nicht sichtbar verstaut sein. Auf dem Nachhauseweg stehen
sie den Schulerinnen und Schilern zur Verfugung, etwa um mit den Sorgeberechtigten Kon-
takt aufzunehmen. Zugleich Iasst der Erlass Ausnahmen der Handynutzung zu; diese wer-
den in der jeweiligen Schulordnung geregelt, insbesondere fir Notfalle oder aus
medizinischen Griinden.

Nach Einschatzung der Schulleitungen hat sich diese verbindliche Regelung bewahrt. Es
werden ausschlief3lich positive Riuckmeldungen berichtet: Konflikte rund um die Handynut-
zung sind deutlich zuriickgegangen, und aus schulorganisatorischer Sicht besteht nur noch
in Ausnahmefallen Klarungsbedarf. Weitergehende Ausregelungen sind derzeit nicht vorge-
sehen.

In Bremerhaven entscheiden die Schulen im Rahmen der Gesamtkonferenz eigenstandig
Uber ihre Regeln zur Smartphone-Nutzung. Dieses Verfahren hat sich nach Einschatzung
des Magistrats bewahrt; aus den Schulgemeinschaften liegen keine Hinweise vor, dass eine
Anderung des Vorgehens erforderlich ware. Die Nutzung privater Mobiltelefone ist in allen
Grundschulen, allen Oberschulen sowie im Sekundarbereich | des Lloyd-Gymnasiums wah-
rend des Unterrichts untersagt. Darliber hinaus besteht an samtlichen Grundschulen ein
Handyverbot in den Pausen. An den 13 Oberschulen ist die Nutzung in den Pausen unter-
schiedlich geregelt: An zwei Schulen ist sie erlaubt, an einer nur auf dem Schulhof, an einer
weiteren in den Jahrgangen 8 bis 10; die Ubrigen neun Oberschulen sowie das Gymnasium
(Sek. 1) haben ein vollstandiges Handy-Nutzungsverbot in den Pausen. An den berufsbilden-
den Schulen und an den Gymnasialen Oberstufen ist die Nutzung in Pausen zuldssig; im Un-
terricht kbnnen Smartphones erganzend zu schuleigenen Endgeraten eingesetzt werden,
sofern dies padagogisch begrindet ist.

7. Auf welche Weise ist die Forderung von Medienkompetenz und ein verantwortungsvoller
Umgang mit digitalen Medien verbindlich in den Lehrplanen bzw. Bildungsplénen der
Schulen in Bremerhaven und Bremen verankert (bitte darstellen, in welchen Fachern
oder Projekten Themen wie Internet- und Social-Media-Nutzung, Datenschutz, Cyber-
mobbing, digitale Gesundheit usw. behandelt werden)?
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Antwort;

Die Forderung von Medienkompetenz sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen
Medien sind in Bremen und Bremerhaven verbindliche Bestandteile schulischer Bildungsar-
beit und in den Lehr- und Bildungsplanen systematisch verankert. Grundlage ist insbeson-
dere die Umsetzung der KMK-Strategie ,Bildung in der digitalen Welt*, die von den Schulen
in die schulinternen Curricula Ubernommen wird. Medienbildung wird dabei als Querschnitts-
aufgabe verstanden.

Inhaltlich erfolgt die Verankerung in verschiedenen Fachern und Formaten, darunter insbe-
sondere:
e Deutsch — u. a. Analyse digitaler Kommunikationsformen und kritischer Umgang mit
Medieninhalten
o Gesellschaftswissenschaften/Politik — Medienethik, Desinformation, Demokratiebil-
dung im digitalen Raum
o Ethik/Religion — Reflexion tber Online-Verhalten, Verantwortung und Wertefragen
e Informatik — technische Grundlagen, Datenschutz, IT-Sicherheit sowie die Implemen
tierung digitaler Arbeitsprozesse
e Projekt- und Praventionsformate — z. B. Social-Media-Nutzung, Cybermobbing, digi-
tale Gesundheit, Datenschutz

Die Schulen entscheiden eigenverantwortlich Gber Umfang, Schwerpunktsetzung und zeitli-
che Umsetzung. Unterstitzt werden sie durch:

Taskcards-Sammlungen (Materialpools fir Lehrkrafte),

Handlungsleitfaden wie den ,Notfallordner 2“ flir medienbezogene Krisensituationen,
itslearning-Module, die direkt im Unterricht einsetzbar sind,

schulinterne Fortbildungstage fir gesamte Kollegien, die durch Referat 10 (SKB) in
passgenauen Workshops begleitet werden.

Medienbildung ist dartiber hinaus Bestandteil der allgemeinen Schulentwicklung und der
fachbereichsibergreifenden Unterrichtsentwicklung. Schulen integrieren digitale Kompeten-
zen zunehmend in ihre methodischen und didaktischen Konzepte, insbesondere in den Be-
reichen Informationskompetenz, kritische Medienanalyse, digitale Kommunikation,
Datenschutzbewusstsein und Pravention digitaler Risiken.

Der im Februar erlassene Landesrahmen Schulqualitat enthalt auch Qualitatsmodule zu den
Querschnittsthemen; zu diesen zahlt u.a. auch die Bildung in der digitalen Welt.

In Bremerhaven ist Medienbildung verbindlich tber die Bildungspléane verankert und wird —
analog zu Bremen — als Querschnittsaufgabe umgesetzt. Die inhaltliche Verankerung erfolgt
ebenfalls in den Fachern Deutsch, Gesellschaftswissenschaften/Politik, Ethik/Religion und
Informatik sowie in Projekt- und Praventionsformaten zu Social-Media-Nutzung, Daten-
schutz, Cybermobbing oder digitaler Gesundheit. Zusatzlich besteht fir Bremerhavener
Schulen die Mdglichkeit, sich an die Fachstelle Jugendschutz im Internet des Amtes 51 zu
wenden, die Beratungs- und Informationsangebote zu digitalen Risiken bereitstellt.

8. Welche Unterstitzungsangebote flr Schiiler gibt es grundsatzlich an Schulen in Bremer-
haven und Bremen, um psychischen Belastungen durch digitale Medien zu begegnen?

Antwort:

An den Schulen in Bremen und Bremerhaven bestehen vielfaltige Unterstitzungsangebote,

um Schilerinnen und Schiler bei psychischen Belastungen im Zusammenhang mit der Nut-

zung digitaler Medien zu unterstutzen. Diese Angebote setzen sowohl praventiv als auch be-
ratend an und greifen auf etablierte schulische und auRerschulische Strukturen zurtick.
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Ein zentraler Baustein ist das Regionale Beratungs- und Unterstitzungszentrum (ReBUZ),
das fur Belastungs- und Verhaltensstérungen zustandig ist und auch medienbezogene Be-
lastungslagen bearbeitet. Schilerinnen und Schiiler, Eltern oder Lehrkrafte kdnnen sich di-
rekt an das ReBUZ wenden; Anfragen sind sowohl durch die Betroffenen selbst, durch
Erziehungsberechtigte als auch in Form schulischer Verweisberatung madglich.

Im schulischen Alltag stehen dartber hinaus verschiedene Ansprechpersonen zur Verfu-
gung, die bei Anzeichen digitaler Uberlastung, toxischer Mediennutzung oder medial vermit-
telter Konflikte beratend tatig werden, insbesondere:

e Vertrauenslehrkrafte,

e Schulsozialarbeiter:innen, die tber einschlagige Hilfe- und Beratungsnetzwerke infor-
miert sind und im Bedarfsfall Verweisberatung vornehmen,

e weitere vertrauenswirdige Ansprechpartner:innen im Schulkontext, die nied-
rigschwellige Unterstutzung leisten.

Neben der individuellen Beratung werden psychische Gesundheit und digitaler Stress in wie-
derkehrenden PraventionsmalRnahmen aufgegriffen. Spezifische praventive Inhalte — etwa
zu Medienstress oder digitalen Belastungsfaktoren — werden im Rahmen der in den Antwor-
ten zu Frage 19 ff. beschriebenen Praventionsangebote vertieft behandelt. So ist gewahrleis-
tet, dass Schulerinnen und Schuler sowohl niederschwellige schulinterne Unterstiitzung als
auch bei Bedarf professionelle Hilfen, insbesondere durch das ReBUZ, erhalten.

In Bremerhaven bestehen erganzend zu den Bremer Strukturen weitere spezifische Unter-
stitzungsangebote. Dazu gehort insbesondere das Praventionsangebot der amtertubergrei-
fenden Arbeitsgruppe AG MABS, die Schulen zu psychischen Belastungen im Kontext
digitaler Medien — insbesondere mit Blick auf Cybermobbing — berat und unterstitzt. Zudem
kdénnen sich Schulen an die Fachstelle Jugendschutz im Internet (Amt 51) wenden, die bei
medienbezogenen Problemlagen niedrigschwellige Beratung fur Schulen, Eltern und Ju-
gendliche anbietet.

9. Inwiefern sind Schulsozialarbeiter, Beratungslehrkrafte oder Schulpsychologen bereits
speziell dafiir geschult, Falle von Mediensucht, Online-Mobbing oder digitalem Stress bei
Schilern zu erkennen und darauf zu reagieren?

Antwort:

Fur Schulsozialarbeiter:innen, Beratungslehrkrafte und Schulpsycholog:innen stehen vielfal-
tige Qualifizierungs- und Unterstitzungsmaoglichkeiten zur Verfigung, um Falle von Medien-
sucht, Online-Mobbing oder digitalem Stress bei Schiilerinnen und Schilern frihzeitig zu
erkennen und padagogisch angemessen darauf zu reagieren.

Die Suchtpravention des Landesinstituts (LIS) bietet spezialisierte Fortbildungen zu den The-
men ,Gaming Disorder®, ,Pornografienutzungsstoérung® und ,Social-Media-Sucht” an. Dabei
werden Risiko- und Schutzfaktoren erlautert, psychoedukative Grundlagen zu medienbezo-
genen Storungsbildern vermittelt und Hinweise zum padagogischen Umgang mit Auffalligkei-
ten gegeben. Betont wird, dass Diagnosen ausschlieRlich durch Arzt:innen und
Psychotherapeut:innen gestellt werden kdnnen; schulische Fachkrafte werden jedoch befa-
higt, Verhaltensauffalligkeiten zu erkennen, Gesprache mit Schilerinnen und Schilern zu
fuhren und an geeignete Hilfsangebote zu verweisen. Die Suchtpravention ist hierfir eng mit
Beratungsstellen wie der Fachstelle Medienabhangigkeit vernetzt.

Auch Workshops zur allgemeinen psychischen Gesundheit — insbesondere zum Stressma-
nagement — greifen Aspekte wie digitalen Stress, sozialen Vergleich im Internet oder Medi-
ennutzung als Bewaltigungsstrategie auf. Padagogische Fachkréfte erhalten mit der
Broschire ,Hinsehen® einen Leitfaden zum Umgang mit Verdachtsfallen riskanten Medien-
konsums, der in Kombination mit Einflihrungs- und Begleitveranstaltungen vermittelt wird.
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Strukturell wird die Qualifizierung durch Angebote des Senators fur Kinder und Bildung er-
ganzt. Dazu gehoren u. a.:

o die einjahrige Zertifikatsfortbildung ,MediaCoach* fiir Lehrkrafte und Schulsozialarbei-
ter:innen,

o verpflichtende Medientage fir Referendar:innen,

o weitere Fortbildungen in Kooperation mit dem LIS.

Beratung und Nachsorge erfolgen tiber ReBUZ und das DiBS!-Team, die bei komplexeren
Fallen Fallbewertung, weitergehende Hilfen und Koordination ibernehmen. Ressortibergrei-
fend konzipierte Fachtage — etwa der Mediensucht-Fachtag Bremen oder Veranstaltungen
wie ,Zwischen Klicks und Konsens — digitale Mindigkeit durch sexuelle Bildung® — bieten zu-
satzliche, multiperspektivische Fortbildungsangebote fiir alle an Schule Beteiligten. Insge-
samt wird davon ausgegangen, dass die genannten Fachkrafte durch diese Kombination aus
Praxisbefassung, Fortbildungen und Vernetzung Uber eine tragfahige Qualifikation zur Bear-
beitung medienbezogener Problemlagen verfugen.

In Bremerhaven verfugen im ReBUZ zwei Mitarbeitende Uber spezifische Qualifikationen im
Themenfeld Mediensucht, Online-Mobbing und digitaler Stress, die sie im Rahmen von Fort-
bildungen und Fachtagen erworben haben und als Multiplikator:innen einbringen. Begleitend
zu den Aktivitaten der AG MABS werden regelmaflige Fortbildungen fir Schulsozialarbeit
und Lehrkrafte sowie Unterrichtsmaterialien bereitgestellt, die Schulen in der padagogischen
Bearbeitung entsprechender Falle unterstitzen.

10. Inwiefern finden an Bremer Schulen praventive Projektwochen, Workshops oder Eltern-
abende zum Thema digitale Medien und psychische Gesundheit statt? Wenn ja, in wel-
chem Umfang und mit welchen Schwerpunkten (bitte Beispiele nennen, z.B. Workshops
zu sozialem Netzverhalten, Achtsamkeitstrainings, Nutzungspausen etc.)?

Antwort;

An Bremer und Bremerhavener Schulen finden regelmafig praventive Projektwochen, Work-
shops und Elternabende zum Umgang mit digitalen Medien und zur Férderung der psychi-
schen Gesundheit statt. Die konkrete Umsetzung erfolgt dezentral durch die Schulen, wird
jedoch durch Materialien, Fortbildungen und Beratungsangebote des Senators fir Kinder
und Bildung unterstitzt.

Typische inhaltliche Schwerpunkte dieser Aktivitaten sind:

e Netiquette und verantwortungsvolles Online-Verhalten,
Cybermobbing und digitale Konfliktkultur,
Datenschutz und sichere Mediennutzung,
Bildschirmzeiten und digitale Balance,
Achtsamkeit und Umgang mit digitalem Stress,
Medienpausen und Selbstregulationsstrategien,
Reflexion medialer Trends und ,Hypes* im Jugendalter.

Konkrete Formate sind u. a.:
e schulinterne Projekttage und Projektwochen,
o Workshops externer Trager und Fachstellen,
e der Medientag fur Referendar:innen,
e Unterrichtsmaterialien Uber Itslearning oder Taskcards.

Fir Eltern stehen ergdnzende Informations- und Praventionsangebote zur Verfigung, z. B.
die Broschire ,iPads in Familie und Schule, die Hinweise zum altersangemessenen Um-
gang mit schulischen Endgeraten gibt. Zudem wird ein Praventionsprojekt zum Thema Cy-
bergrooming umgesetzt, das gemeinsam mit der Polizei erarbeitet wurde und Elternabende,
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Puppentheaterangebote fiir Viertklassler:innen sowie Fortbildungen fir Lehrkrafte umfasst.
Diese Aktivitdten werden durch Angebote der Suchtpravention erganzt, in denen medienbe-
zogene Belastungen, Social-Media-Vergleiche und Hinweise auf riskanten Medienkonsum
aufgegriffen werden (siehe Frage 19).

In Bremerhaven werden zusatzlich zu den Bremer Angeboten durch das ServiceBureau Ju-
gendinformation — vertreten durch Ronja Korfe — im Rahmen des Projekts ,WTF — Digitale
Selbstverteidigung fiir M&dchen und Frauen*** schulindividuelle Praventionsangebote
durchgefuhrt. Diese umfassen Workshops zu digitaler Gewalt, Cybergrooming, Belastigung,
sexualisierter Gewalt, Social-Media-Risiken, Deepfakes, Schonheitsidealen, Essstorungsdy-
namiken, Aktivismus und Empowerment in digitalen Rdumen. Parallel werden Fortbildungen
fur Multiplikator:innen angeboten. Die Fachstelle Jugendschutz im Internet (Amt 51) flhrt zu-
dem Elternabende und Informationsformate zu Chancen und Risiken digitaler Medien durch.

11. Inwiefern werden in Bremerhaven und Bremen externe Programme oder Modelle wie z.
B. “Medienmentoren” oder Peer-to-Peer-Projekte (etwa das Programm “Net-Piloten” zur
Pravention von Mediensucht) bereits an Schulen eingesetzt?

Antwort:

An Schulen in Bremen und Bremerhaven werden verschiedene externe Programme und Mo-
delle eingesetzt, um Medienkompetenz zu férdern und medienbezogene Risiken, einschliel3-
lich Suchttendenzen, praventiv zu bearbeiten.

Fur die Stadt Bremen unterstltzt die Suchtpravention des Landesinstituts insbesondere das
Programm ,Durchblickt®, einen modularen Selbstlernpfad zur Férderung digitaler Gesund-
heitskompetenz, der im Unterricht genutzt werden kann und die Pravention von Mediensucht
zum Ziel hat. Ergédnzend wird Schulen der Kontakt zum Programm ,freii“ vermittelt, einem
App- und Workshop-basierten Angebot fir Jugendliche und ihre Eltern, in dem Risiko- und
Schutzfaktoren von Internetnutzungsstérungen thematisiert und Handlungskompetenzen ge-
starkt werden.

Das Landesinstitut berat zudem Schulen und Freizeiteinrichtungen bei der Entwicklung und
Weiterentwicklung ihrer Praventionskonzepte. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl stoff-
gebundene Sichte (z. B. Alkohol, Cannabis) als auch Verhaltenssiichte (z. B. exzessives
Computerspielen, problematische Social-Media-Nutzung) systematisch bericksichtigt wer-
den. Eine Angebotstibersicht externer Trager, die gemeinsam mit den Gesundheitsfachkraf-
ten fur psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (Refaps) erarbeitet wird, soll
fortlaufend aktualisiert und den Einrichtungen zuganglich gemacht werden.

Der Senator fir Kinder und Bildung férdert dartiber hinaus Multiplikator:innen-Modelle, insbe-
sondere Uber die Qualifizierung ,MediaCoach®, durch die schulische Fachkrafte zu medien-
padagogischen Ansprechpartner:innen ausgebildet werden. Landesweit vorgegebene
Peer-to-Peer-Programme (z. B. klassische ,Medienmentor:innen“ oder ,Net-Piloten®) werden
derzeit nicht eingesetzt; Schulen kénnen jedoch eigene Peer-to-Peer-Formate entwickeln,
die durch landesseitige Beratung, Materialien und Unterstutzungsangebote begleitet werden.

Insgesamt steht den Schulen damit ein breites Spektrum an externen Programmen, Trai-
nings und Beratungsmoglichkeiten zur Verfugung, die auf struktureller Ebene wie im Unter-
richtsalltag genutzt werden kénnen.

In Bremerhaven fiihren Studierende des Studiengangs Soziale Arbeit der Hochschule Bre-
merhaven flachendeckend in allen fiinften Klassen praventive Kurz-Workshops zum Thema
Cybermobbing durch. Die Organisation erfolgt Uber die amterlibergreifende AG MABS, in der
Schulamt (Medienzentrum, ReBUZ), Amt fir Jugend, Familie und Frauen sowie die Ortspoli-
zeibehdrde vertreten sind. Erganzend bestehen Fortbildungsangebote sowohl fir Lehrkrafte
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als auch fur Sozialarbeiter:innen, die Anregungen zur Vertiefung der Themen im Unterricht
und zur Bearbeitung akuter Falle vermitteln.

12. Wie stellt der Senat sicher, dass Lehrkrafte in Bremerhaven und Bremen kontinuierlich
zum Thema digitale Medien und ihre Auswirkungen fortgebildet werden (bitte Umfang
und Inhalte entsprechender Fortbildungsangebote schildern, z. B. Schulungen zu Cyber-
mobbing-Pravention, Umgang mit Handyregelungen, Férderung von Resilienz der Schi-
ler)?

Antwort:

Lehrkrafte und weitere padagogische Fachkrafte in Bremen und Bremerhaven werden durch
eine Vielzahl von Fortbildungs- und Informationsangeboten kontinuierlich zu digitalen Medien
und deren Auswirkungen geschult. Diese Malkthahmen zielen sowohl auf die praventive Star-
kung der Schulerinnen und Schuler als auch auf die Handlungssicherheit der Lehrkrafte im
Umgang mit digitalen Belastungen und Risiken.

Ein Schwerpunkt liegt auf schiler:innenbezogenen Programmen zur Resilienz- und
Stresspravention der Suchtpravention des Landesinstituts, insbesondere ,Du bist verdammt
stark — Resilienz” und ,Stressmanagement®, die vor Ort in den Schulen durchgefiihrt werden.
Erganzend werden Fortbildungen fir Lehrkrafte, padagogische Fachkrafte und Multiplika-
tor:innen angeboten, mit denen diese befahigt werden, die genannten Workshops eigenstan-
dig umzusetzen. Dadurch lasst sich eine breite Abdeckung resilienzférdernder Angebote
erzielen.

Lehrkrafte haben auRerdem die Mdglichkeit, sich im Rahmen gréerer Fachveranstaltungen
zu informieren und zu qualifizieren. Das Landesinstitut organisiert und koordiniert hierzu u. a.
den Fachtag Psychische Gesundheit, den Mediensucht-Fachtag und das Beratungscafé, bei
denen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, externe Fortbildungsangebote und Unterstut-
zungsnetzwerke vorgestellt werden.

Angebote zur Steuerung von emotional krisenhaftem Verhalten oder von Eskapismus durch
digitale Medien werden als Teil der Mediensuchtpravention verstanden und dienen ebenfalls
der Starkung der Resilienz von Schiilerinnen und Schilern. Fragen zu Handyregelungen und
Cybermobbing werden innerhalb der Medienbildung des Senators fir Kinder und Bildung be-
handelt und sind in die schulische Fortbildungslandschaft eingebettet. Insgesamt ergibt sich
so ein System kontinuierlicher Qualifizierung, das sowohl auf die Stabilisierung der psychi-
schen Gesundheit der Schiilerinnen und Schiiler als auch auf die professionelle Handlungs-
sicherheit der Lehrkréafte ausgerichtet ist.

In Bremerhaven werden kontinuierlich Fortbildungen durch das Medienzentrum Bremer-
haven angeboten, die alle Beschaftigten an Schulen adressieren. Neben den Fortbildungen
zu Cybermobbing, Medienethik und digitaler Gesundheit werden dort auch Weiterbildungen
zu Themen wie:

» digitale Ethik und Ki,

¢ Influencer:innen als mediale Vorbilder,

e Bias und Diskriminierung in Sprachmodellen,

o algorithmische Funktionsweisen und Machtstrukturen
bereitgestellt und regelmaRig aktualisiert.

lll. Gesetzliche und regulatorische Schutzmechanismen
13. Welche gesetzlichen Bestimmungen auf Bundes- oder Landesebene schitzen aktuell

Kinder und Jugendliche vor schadlichen Einfliissen der digitalen Welt (etwa Jugend-
schutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Regelungen der Landesmedienanstalt
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etc.)? Halt der Senat diese bestehenden Regelungen fiir ausreichend, um die psychische
Gesundheit junger Nutzer sozialer Medien zu sichern?

Antwort;

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor schadlichen Einflissen der digitalen Welt wird
durch eine Reihe von Normen auf Bundes- und Landesebene gewahrleistet. Zentrale
Rechtsgrundlagen sind das Jugendschutzgesetz (JuSchG) und der Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag (JMStV), die den rechtlichen Rahmen flur entwicklungsbeeintrachti-
gende oder jugendgefahrdende Inhalte bilden. Erganzend sind Regelungen des
Strafgesetzbuchs relevant, etwa in Bezug auf Cybergrooming, digitale Gewalt oder die Ver-
breitung jugendpornografischer Inhalte. Auf europaischer Ebene erganzt der Digital Services
Act (DSA) diesen Rahmen um strukturelle Schutzvorgaben fur Online-Dienste und verpflich-
tet Anbieter, besondere Vorsorgemafinahmen fir Minderjahrige zu ergreifen.

Aus Sicht des Senators fiir Kinder und Bildung gehéren zu den relevanten Grundlagen dar-
Uber hinaus das Datenschutzrecht (insbesondere die DSGVO) sowie die landesseitigen Auf-
sichtsstrukturen, etwa durch die Bremische Landesmedienanstalt (brema), die die Einhaltung
jugendmedienschutzrechtlicher Vorgaben Uberwacht.

Die bestehenden Regelungen werden als wesentliche Grundlage eines mehrschichtigen
Schutzsystems bewertet. Sie reichen nach Auffassung des Senats jedoch nicht aus, um die
psychische Gesundheit junger Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien umfassend zu si-
chern. Insbesondere besteht Bedarf an verbindlicheren und wirksam durchsetzbaren Pflich-
ten fur Plattformen, etwa durch:
o standardmaRig aktivierte Jugendschutz-Einstellungen,
e Beschrankung suchtférdernder Mechanismen (z. B. endloses Scrollen, algorithmi-
sche Verstarkung, Like-Zahlfunktionen),
o verbindliche Melde- und Ldschfristen bei Verstdlien gegen die persénliche Integritat
von Minderjahrigen,
o starkere medienpadagogische Begleitung und systematische Evaluation praventiver
MafRnahmen.

Insgesamt sieht der Senat im Zusammenspiel von rechtlichen Vorgaben und padagogischen
Malinahmen einen tragfahigen Schutzrahmen, erkennt jedoch weiteren Handlungsbedarf
insbesondere bei der Durchsetzungspflicht gegentber Plattformen, der Sichtbarkeit jugend-
schutzrelevanter Voreinstellungen und der Pravention digitaler Belastungsfaktoren.

14. Welche Position vertritt der Senat hinsichtlich einer moglichen Verscharfung von Alters-
grenzen und Altersverifikationspflichten fir soziale Netzwerke? Unterstitzt Bremen z. B.
Initiativen auf Bundes- oder EU-Ebene, den Zugang zu bestimmten sozialen Medien erst
ab einem hoheren Alter (etwa 16 Jahren) zu erlauben oder strengere Nachweispflichten
fur das Alter der Nutzer einzuflhren?

Antwort:

Die Frage mdglicher Verscharfungen von Altersgrenzen oder Altersverifikationspflichten fir
soziale Netzwerke beruhrt einen Bereich, in dem das geltende Recht bislang bewusst keinen
pauschalen Alterszugang festlegt, sondern auf einen risikobezogenen Ansatz setzt. Dieser
Grundansatz ist sowohl im deutschen Jugendmedienschutzrecht als auch im europaischen
Digital Services Act (DSA) angelegt. Beide Regelwerke richten die Vorsorgepflichten der
Diensteanbieter an Art, Funktionsumfang und Risiken des jeweiligen Angebots aus und ver-
langen geeignete und verhaltnismafige Schutzmalnahmen fir Minderjahrige.

(8§ 24a, 10a JuSchG; Art. 28 Abs. 1 DSA)
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Der Senat spricht sich flir einen umfassenden Ansatz, der technische Schutzmechanismen,
datenschutzkonforme Altersverifikation, medienpadagogische Malinahmen sowie eine Star-
kung der Plattformverantwortung kombiniert.

Gleichzeitig halt der Senat eine gesetzliche Regelung fur denkbar: Plattformen sind in die
Verantwortung zu nehmen; suchtférdernde Algorithmen sind zu regulieren bzw. zu unterlas-
sen. Gesetzliche Verbote oder Altersgrenzen ersetzen nicht die zentrale Aufgabe der medi-
enpadagogischen Arbeit und der Starkung von Selbstregulationskompetenzen bei Kindern
und Jugendlichen sowie die Fortbildung von Eltern und padagogischen Fachkraften. Schulen
sind ein wesentlicher Ort, an dem Kinder und Jugendliche Kompetenzen zur sicheren und
reflektierten Nutzung digitaler Angebote erwerben

Gesetzliche Regelungen missen daher mit padagogischen MaRnahmen verzahnt sein, die
Selbstregulation, Medienkritik und digitale Mundigkeit fordern.

Ein zentrales Defizit besteht nach Einschatzung des Senats darin, dass grof3e Diensteanbie-
ter bislang keine belastbaren und datenschutzkonformen Altersverifikationen vornehmen. Al-
tersabhangige Vorsorgemechanismen kénnen ihre Schutzwirkung nur entfalten, wenn das
Alter der Nutzenden zuverlassig bestimmt wird. Da dies derzeit nicht gewahrleistet ist, blei-
ben viele jugendschutzbezogene Funktionen faktisch wirkungslos.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen zugleich, dass Kinder und jingere Jugendliche auf-
grund ihrer noch nicht abgeschlossenen neurobiologischen und sozio-emotionalen Entwick-
lung besonders vulnerabel gegentber Bewertungs- und Vergleichsdynamiken sozialer
Medien sind. Problematische oder intensive Social-Media-Nutzung tritt haufig bereits vor
dem 16. Lebensjahr auf und ist mit psychosozialen Belastungen assoziiert. Insbesondere
Madchen weisen erhohte Risiken auf. Diese Befunde sprechen fiir eine differenzierte Pri-
fung altersbezogener Schutzmechanismen unter Berucksichtigung von Datenschutz, Grund-
rechten und praktischer Umsetzbarkeit.

Insgesamt wird kein isolierter Fokus auf Zugangsbeschrankungen verfolgt, sondern ein An-
satz, der verlassliche Altersverifikation, technische Schutzmechanismen, starkere Plattform-
verantwortung und medienpadagogische Begleitung miteinander verbindet. Generell strebt
der Senat eine abgestimmte Position zwischen den Bundeslandern an. Aktuell beschloss die
Ministerprasidentenkonferenz (MPK) auf ihrer Sitzung am 5. Marz 2026 in Berlin vor allem
die Betreiber von Social-Media-Plattformen in die Pflicht nehmen, deren wirtschaftliche Inte-
ressen kunftig hinter dem Kindeswohl zurlickstehen mussten.

15. Sieht der Senat Bedarf fir weitergehende Plattformpflichten zum Schutz Minderjahriger —
etwa verpflichtende Standard-Einstellungen zum Jugendschutz, Einschrankungen beson-
ders suchtfordernder Mechanismen (z. B. endloses Scrollen, Like-Zahlfunktionen) oder
Melde- und Ldschfristen fir Cybermobbing-Inhalte?

Antwort:

Weitergehende Verpflichtungen fur Plattformbetreiber werden als notwendig betrachtet, um
den Schutz Minderjahriger in digitalen Raumen wirksam zu verbessern. Viele Dienste sind
auf dauerhafte Nutzung ausgelegt und bedienen sich Mechanismen, die Aufmerksamkeit
und Nutzungshaufigkeit erhéhen kdnnen. Angesichts dieser Gestaltungslogiken kommt ro-
busten VorsorgemalRnahmen der Anbieter eine besondere Bedeutung zu.

Zu den zentralen Elementen solcher Malinahmen gehoren:
o altersdifferenzierte, sichere Voreinstellungen fir potenziell riskante Funktionen,
o verlassliche technische Alterspriifungen,
e Filter- und Kontrollmechanismen zur Begrenzung entwicklungsgefahrdender Inhalte,
o funktionierende Melde-, Blockier- und Léschsysteme.
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Der geltende Rechtsrahmen — insbesondere das JuSchG und der DSA — verpflichtet Plattfor-
manbieter bereits zu solchen Schritten, doch aus Sicht des Senats werden die bestehenden
Vorgaben unzureichend umgesetzt. Viele Risiken kdnnten erheblich reduziert werden, wenn
Schutzkonzepte konsequent implementiert und fortlaufend tberprift wirden. (SASJI)
Besorgniserregend sind zudem Mechanismen, die bei Minderjahrigen eine starke Nutzungs-
bindung auslésen kdnnen. Dazu zahlen endlose Feeds, Benachrichtigungsketten, Interakti-
onsmetriken, personalisierte Empfehlungen oder intransparente Monetarisierungsmodelle.

Eine altersangemessene Begrenzung solcher Mechanismen erscheint daher sinnvoll. Zu den
empfohlenen Anpassungen gehoéren insbesondere:
e Begrenzung algorithmischer Feeds und Verzicht auf endloses Scrollen,
sichtbare Pausen- und Zeitlimitfunktionen,
standardmafig reduzierte Push-Benachrichtigungen,
Verzicht auf kuinstliche Dringlichkeits- oder Erinnerungssignale,
transparente Monetarisierungsmodelle einschlie3lich Preislimits,
klare Regeln fir Inhalte und Content-Creator,
technische Werkzeuge zur elterlichen Begleitung.

Schutzmechanismen sollten nach dem Prinzip ,Safety by Design/Default® bereits bei der Ent-
wicklung und Weiterentwicklung neuer Angebote berucksichtigt werden. Dazu gehoren regel-
maRige Risikoanalysen, funktionale Anpassungen und die Betrachtung algorithmisch
verstarkter Risiken wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Dienstes.

Die schulische Perspektive unterstreicht den Bedarf verbindlicher Plattformpflichten, um ma-
nipulative oder suchtférdernde Mechanismen einzudammen. Erwartet werden insbesondere
Jugendschutz-Standardeinstellungen, Beschrankungen suchtférdernder Funktionen sowie
verbindliche Melde- und Léschfristen fur jugendschutzrelevante Inhalte. Diese Mallnahmen
sollen padagogische Angebote nicht ersetzen, sondern erganzen. Bei ihrer Ausgestaltung
sind technische und datenschutzrechtliche Anforderungen zu berucksichtigen.

16. In welcher Weise wird auf Landesebene die Einhaltung der bestehenden Jugendschutz-
Vorschriften im Online-Bereich Uberwacht bzw. durchgesetzt (Bitte die Rolle der Bremi-
schen Landesmedienanstalt (brema) und ggf. anderer Stellen erldutern, z. B. bei der
Kontrolle von Alterskennzeichnungen, dem Umgang mit VerstdRen auf Plattformen oder
der Zusammenarbeit mit Bundesstellen wie der Bundeszentrale fir Kinder- und Jugend-
medienschutz)?

Antwort:

Die Uberwachung und Durchsetzung jugendschutzrechtlicher Vorgaben im Online-Bereich
erfolgt auf Grundlage des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) durch die Bremische
Landesmedienanstalt (brema). Sie pruft Inhalte privater Rundfunk- und Telemedienanbieter
auf moégliche VerstdlRe, etwa hinsichtlich entwicklungsbeeintrachtigender Inhalte, Alterskenn-
zeichnungen oder technischer Schutzmechanismen.

Jugendschutzbezogene MalRhahmen werden landerlibergreifend durch die Kommission fiir
Jugendmedienschutz (KJM) beschlossen, deren Entscheidungen durch die brema umgesetzt
werden. Bei Verstdlien stehen abgestufte Reaktionsmdglichkeiten zur Verfligung, die von
Hinweisen und Beanstandungen Uber Anderungs- und Léschanordnungen bis hin zu BuRgel-
dern und Verbreitungsverboten reichen. Bei Verdacht strafbarer Inhalte erfolgt eine Weiterlei-
tung an Polizei und Staatsanwaltschaft, mit denen eine enge Zusammenarbeit besteht.

Die brema arbeitet zudem mit Bundesstellen wie der Bundeszentrale fir Kinder- und Jugend-
medienschutz zusammen, insbesondere bei Indizierungen jugendgefahrdender Inhalte. Sie
ist darliber hinaus Teil der Kooperation mit der Zentralen Meldestelle flir strafbare Inhalte im
Internet beim Bundeskriminalamt. Zur Unterstutzung nutzt die brema technische Werkzeuge
wie das Kl-gestitzte System KIVI zur automatisierten Erkennung rechtswidriger Inhalte.
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Erganzend nimmt die brema Beschwerden entgegen, prift Alterskennzeichnungen und wird
gegenuber Anbietern tatig. In Fallen mit schulischem Bezug — etwa Cybermobbing unter
Schilerinnen und Schulern — tbernehmen ReBUZ und DiBS! Interventions- und Nachsorge-
aufgaben. Verbindliche Pflichtvorgaben fir grof3e internationale Plattformen kénnen jedoch
nur durch bundes- oder europarechtliche Regelungen geschaffen werden.

17. Welche Initiativen hat das Land Bremen ggf. Uber den Bundesrat oder z. B. die JMStV-
Gremien eingebracht bzw. aktiv unterstitzt, um den rechtlichen Rahmen zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum zu verbessern (bitte auch auf etwaige For-
derungen Bremens nach neuen bundesgesetzlichen Regelungen oder europaischen
MaRnahmen eingehen, z. B. im Bereich Datenschutz, Influencer-Tatigkeiten von Kindern,
Plattformregulierung etc.)?

Antwort:

Das Land Bremen wirkt seit Jahren an der Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens zum
Schutz Minderjahriger im digitalen Raum mit und bringt hierzu Positionen in die Gremien des
Bundes und der Lander ein. Eine zentrale Rolle spielte die Novelle des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrags (JMStV), die am 1. Dezember 2025 in Kraft trat und an deren Ausar-
beitung Bremen in der Rundfunkkommission und auf Fachebene mitgewirkt hat.

Mit der Novelle wurde das Schutzziel der ,personlichen Integritat in den Staatsvertrag auf-
genommen. Dadurch werden Interaktionsrisiken — wie Mobbing, Grooming, selbstgefahrden-
des Verhalten, exzessives Spielen oder Kostenfallen — ausdrticklich berlcksichtigt. Anbieter
mussen diese Risiken bei Altersbewertungen einbeziehen und die mafdgeblichen Griinde flr
ihre Einstufungen offenlegen. (§ 5 Abs. 1 Satz 2, § 5¢ Abs. 3 JMStV)

Eine weitere Neuerung ist die Verpflichtung von Betriebssystemanbietern, kiinftig eine tber-
greifende Jugendschutzvorrichtung bereitzustellen, mit der sich altersgemale Einstellungen
leichter konfigurieren lassen. Verantwortlichkeiten werden klar zugeordnet, ohne eine In-
haltsfilterung auf Betriebssystemebene vorzusehen.

Im Zuge der Beratungen zum Digitalen Medien-Staatsvertrag setzt sich Bremen fur weiterge-
hende Anpassungen ein, etwa zur Scharfung der Aufsichtsbefugnisse gegeniber Angeboten
verbotener Vereinigungen sowie zur Angleichung medien- und strafrechtlicher Instrumente.

Auch im Bereich der Influencer-Tatigkeiten von Kindern engagiert sich Bremen seit Jahren.
Die Bremische Landesmedienanstalt hat 2020 eine Resolution verabschiedet, die u. a. for-
dert, Kinder unter drei Jahren besonders vor kompromittierenden Darstellungen zu schitzen.
Erganzend wurden Studien zu Family-Influencing durchgefihrt, um rechtliche Weiterentwick-
lungen zu unterstitzen.

Daruber hinaus unterstitzt Bremen Initiativen, die strengere Vorgaben fur Plattformregulie-
rung, Datenschutz, Transparenz algorithmischer Empfehlungen und den Schutz vor manipu-
lativen Mechanismen auf Bundes- und EU-Ebene anstreben. Die padagogische Dimension
bleibt dabei wesentlich: Gesetzliche Vorgaben sollen strukturelle Risiken mindern, ersetzen
jedoch nicht die Aufgaben der Medienbildung zur Férderung digitaler Mindigkeit.

IV. Suchtpravention und Medienkompetenzvermittiung

18. Uber welche speziellen Beratungs- und Hilfsangebote fiir jugendliche “Medienabhéngige”
(z. B. bei Anzeichen von Internet-/Gaming-Sucht oder problematischer Social-Media-Nut-
zung) verfugt Bremen? Sind in den Suchtberatungsstellen oder Kliniken in Bremerhaven
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und Bremen eigene Anlaufstellen fir junge Menschen mit exzessiver Mediennutzung ein-
gerichtet oder in Planung?

Antwort:

Far Kinder und Jugendliche mit problematischer oder exzessiver Mediennutzung stehen in
Bremen mehrere spezialisierte Beratungs- und Hilfsangebote zur Verfligung. Dazu zahlen
sowohl niedrigschwellige schulische Zugange als auch professionelle therapeutische Ange-
bote.

Zentrale Einrichtungen sind die Fachstelle Medienabhangigkeit der Ambulanten Suchthilfe
Bremen, die Beratung in Einzel-, Familien- und Gruppensettings bietet, sowie der kostenfreie
Gruppenkurs FREI — eine Frahintervention fir erstauffallige jugendliche Internetkonsu-
ment:innen.

Mit ,[Esclape — Ambulanz fur junge Menschen mit Suchtproblemen® steht zudem ein spezia-
lisiertes Angebot im Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Verfigung, das diagnos-
tische Abklarung, Beratung und therapeutische Unterstlitzung fir unter 18-Jahrige anbietet.
Erganzend konnen kinder- und jugendpsychiatrische Praxen sowie klinische Ambulanzen
einbezogen werden.

Jugendliche ab 18 Jahren kénnen auf Selbsthilfegruppen wie ITAA oder Anonyme Spieler
verwiesen werden.

Im schulischen Kontext steht das ReBUZ als niedrigschwellige Anlaufstelle zur Verfigung
und Ubernimmt bei Bedarf Verweisberatungen zu externen Fachstellen. Auch Schulsozialar-
beit, das ServiceBureau Jugendinformation und die Ambulante Suchthilfe bieten entspre-
chende Erstberatungen.

Die Fachambulanz Suchtpravention und Rehabilitation der Caritas Bremen begleitet Jugend
liche und junge Erwachsene unabhangig von der Art der Online-Aktivitat bei der Reflexion
ihres Medienverhaltens. Damit steht insgesamt ein breites Netz aus Pravention, Beratung
und therapeutischen Angeboten zur Verfiigung.

In Bremerhaven bestehen neben den Bremer Angeboten weitere spezifische Anlaufstellen:
die Suchtberatung der AWO Bremerhaven unterstitzt Jugendliche bei Gaming- und Glicks-
spielsucht, wahrend die Fachstelle Jugendschutz im Internet (Amt 51) Beratung zu medien-
spezifischen Risiken bietet. Die Arche-Klinik kommt — ohne eigene spezialisierte
Medienabteilung — in Einzelfallen fir therapeutische Weiterbehandlung infrage.

19. Welche praventiven Malinahmen zur Vermeidung von Medien- bzw. Internetsucht wer-
den im Land Bremen derzeit umgesetzt (bitte vorhandene Praventionsprogramme schil-
dern, z. B. Aufklarungskampagnen an Schulen, Angebote der Jugendhilfe, Projekte der
Landeszentrale fir Gesundheitsférderung oder anderer Trager)?

Antwort:

Zur Vermeidung von Medien- und Internetsucht wird im Land Bremen ein breit angelegtes,
trager- und ebenenlbergreifendes Praventionsnetz umgesetzt, das schulische, auferschuli-
sche und gesundheitsbezogene Malinahmen eng miteinander verknupft. Ziel ist es, Kinder
und Jugendliche nachhaltig zu einem reflektierten, selbstregulierten und gesundheitsforderli-
chen Umgang mit digitalen Medien zu befahigen und Risikoverhalten friihzeitig zu erkennen.
Die Angebote richten sich sowohl an Schilerinnen und Schdler als auch an padagogische
Fachkrafte, Familien und Akteurinnen und Akteure der Jugendhilfe.
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Ein umfassender Schwerpunkt liegt auf den praventiven MaRnahmen der Suchtpravention
des Landesinstituts, die sowohl im Unterricht als auch im aufRerschulischen Bereich stattfin-
den. Die Fachkrafte der Suchtpravention fihren Workshops direkt in Schulklassen und Ju-
gendgruppen durch, die ein breites Themenspektrum abdecken: von grundlegender
Medienreflexion und der Bedeutung von Selbstkontrolle Uber soziale Vergleichsdynamiken
bis hin zu spezifischen Risikofeldern wie Gaming Disorder, Social-Media-Sucht oder Porno-
grafienutzungsstérung. Diese Workshops verbinden psychoedukative Inhalte mit handlungs-
orientierten Methoden und schaffen altersgerechte Raume flr Selbstreflexion, Austausch
und die Entwicklung eigener Bewaltigungsstrategien.

Erganzend bietet das Landesinstitut ein umfangreiches Fortbildungsprogramm fur padagogi-
sches Fachpersonal und Multiplikator:innen an. Diese Fortbildungen qualifizieren Lehrkrafte
und Schulsozialarbeiter:innen dazu, die Inhalte der Suchtpravention eigenstandig in ihren
Klassen oder Gruppen umzusetzen. Dartber hinaus begleitet das Landesinstitut Schulen
und aul3erschulische Einrichtungen bei der Entwicklung und Weiterentwicklung eigener
suchtpraventiver Konzepte und unterstitzt Projekte externer Trager mit fachlicher Beratung.

Die moderne Suchtpravention in Bremen ist bewusst nicht isoliert an einzelnen Suchtmitteln
oder Verhaltensweisen ausgerichtet. Vielmehr stehen die Férderung von Resilienz, Stress-
bewaltigung, sozialer Kompetenz und Konfliktldsungsstrategien im Zentrum, da diese
Schutzfaktoren mafigeblich dazu beitragen, riskanten Verhaltensweisen — einschliel3lich ex-
zessiver Mediennutzung — vorzubeugen. In diesem Rahmen spielen auch Workshops zur
psychischen Gesundheit eine wichtige Rolle, darunter Formate wie ,,Stressmanagement® und
,Du bist verdammt stark — Resilienz“, in denen digitale Medien ausdricklich als Stressfaktor,
Bewaltigungsstrategie oder Ausloser sozialer Vergleiche thematisiert werden.

Auf Ebene der Jugendhilfe stehen weitere medienpadagogische und suchtspezifische Ange-
bote zur Verfigung. Die Bremische Landesmedienanstalt fuhrt Workshops fir Kinder, Ju-
gendliche und Fachkrafte durch, z. B. zu Cybermobbing, Kl-gestutzten Medieninhalten oder
Fake-News-Erkennung, und starkt damit sowohl Medienkompetenz als auch digitale Resili-
enz.

Das ServiceBureau Jugendinformation richtet jahrlich den Fachtag Mediensucht fiir Fach-
krafte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit aus. Dieser Fachtag verbindet bewusst die Per-
spektiven von Medienpadagogik, Pravention und Therapie und starkt Fachkrafte dabei,
suchtgefadhrdende Nutzungsweisen friihzeitig zu erkennen und padagogisch angemessen
darauf zu reagieren. Zusatzlich tagt viermal im Jahr der Arbeitskreis Mediensucht, der seit
vielen Jahren ein interdisziplindres Fachgremium bildet. Hier kommen Vertreter:innen aus
Beratungsstellen, freien Tragern, Schulen, Therapeutennetzwerken und Suchtpraventions-
stellen zusammen, um aktuelle Medienphanomene zu analysieren, fachlich einzuordnen und
praxistaugliche Handlungsansatze zu entwickeln.

Dariuber hinaus bietet das ServiceBureau regelmaflige medienpadagogische Workshops,
Fachkrafteschulungen und Elternabende an, in denen u. a. Mediennutzungszeiten,
Social-Media-Druck, digitale Stressfaktoren und padagogische Umgangsweisen mit exzessi-
ver Mediennutzung thematisiert werden. Diese Angebote richten sich sowohl an Erziehende
als auch an haupt- und ehrenamtliche Fachkrafte und tragen zur Starkung der familidren Me-
dienerziehung bei.

Ein weiterer praventiver Schwerpunkt liegt auf dem durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung nach § 20 SGB V gefdrderten Projekt ,Gesunder Umgang mit Medien im Kindes- und

Jugendalter®, das von 2022 bis 2026 an Grundschulen in Bremen und Bremerhaven durch-
gefluhrt wird. Fur die vierte Jahrgangsstufe werden mehrteilige Workshopreihen angeboten,
die altersgerecht Themen wie sicheren Internet- und Smartphonegebrauch, Cybermobbing,
digitale Gewalt, Korperselbstbild, gesundheitliche Aspekte (z. B. Augenhygiene, Bewegung)
sowie Dauer und Art der Mediennutzung behandeln. Ergéanzend werden Elterncafés und El-
ternabende angeboten, in denen Familien zu Chancen und Risiken digitaler Medien beraten
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und zur Reflexion ihres eigenen Medienverhaltens angeregt werden. Das Projekt wird aul3er-
dem in Jugendtreffs und Quartieren fortgefuhrt und thematisiert dort u. a. Selbstregulation,
Gaming-Balance und alternative Freizeitgestaltung.

Auch schulische Praventionsstrukturen tragen mafgeblich zur Vermeidung medienbezoge-
ner Abhangigkeiten bei. Dazu gehoéren die curriculare Medienbildung nach der
KMK-Strategie, schulinterne Fortbildungen, Projekttage und Projektwochen, die Media-
Coach-Qualifizierung sowie digitale Unterrichtsmaterialien auf Plattformen wie itslearning. Im
Bedarfsfall ibernehmen ReBUZ und DiBS! Beratung, Fallklarung und Nachsorge. Die Mal-
nahmen werden dezentral und bedarfsorientiert umgesetzt, wodurch sie sich flexibel an die
padagogischen Anforderungen der jeweiligen Schule anpassen lassen.

Schliellich stellt das Landesinstitut aktuelle Informationen, Arbeitsmaterialien und Fortbil-
dungsangebote online bereit und verweist auf relevante Programme zur Medien-, Gesund-
heits- und Suchtpravention. Fachkrafte der Schulsozialarbeit sind zudem Uber den
Arbeitskreis Mediensucht in ein stadtweites Netzwerk eingebunden, das kontinuierlich Exper-
tise blindelt und aktuelle Entwicklungen fachlich einordnet.

Insgesamt ergibt sich ein breites, vielschichtiges und ineinandergreifendes Praventionssys-
tem, das Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen dabei unterstutzt, digitale Medien re-
flektiert zu nutzen, problematische Muster friihzeitig zu erkennen und risikobehaftete
Nutzungsformen durch geeignete Schutzfaktoren und padagogische Begleitung zu vermei-
den.

In Bremerhaven erganzen praventive Strukturen — insbesondere die AG MABS — das beste-
hende System. Diese Arbeitsgruppe fuhrt regelmaRige Praventionsangebote zu Cybermob-
bing, digitaler Gewalt, Mediennutzungsrisiken und Online-Kommunikation durch und vernetzt
schulische und jugendhilfliche Akteure nachhaltig. Dartber hinaus bietet das ServiceBureau
Jugendinformation Gber ,WTF** zielgruppenorientierte Angebote zur digitalen Selbstverteidi-
gung an.

20. In welchem Umfang flie’ien Themen wie digitale Abhangigkeit, exzessive Bildschirmnut-
zung und Bewaltigungsstrategien in die allgemeine Suchtpravention an Schulen und Ju-
gendeinrichtungen ein (wird z. B. im Rahmen von Gesundheitsférderung oder
Suchtpraventionswochen explizit auf Risiken der digitalen Medien eingegangen)?

Antwort:

Themen wie digitale Abhangigkeit, exzessive Bildschirmnutzung und Bewaltigungsstrategien
sind integraler Bestandteil der allgemeinen Suchtpravention in Bremen und werden kontinu-
ierlich in schulischen wie auerschulischen Kontexten behandelt. Medienbezogene Aspekte
werden dabei nicht isoliert, sondern im Rahmen von Resilienz-, Stressbewaltigungs- und Ge-
sundheitsférderungsangeboten aufgegriffen.

Zu den zentralen Angeboten gehdéren Workshops wie ,Stressmanagement und ,Du bist ver-
dammt stark — Resilienz“, die digitalen Stressoren, social-media-bezogene Vergleiche und
Nutzungsgewohnheiten thematisieren. Erganzend werden spezifische Formate zu

Gaming- und Social-Media-Sucht oder zu Pornografienutzungsstérungen durchgefuhrt.

Schulen greifen diese Themen in Projektwochen, Praventionstagen oder Unterrichtseinhei-
ten zur Medienbildung auf. Fortbildungen des Landesinstituts und des Senators fir Kinder
und Bildung unterstitzen sie dabei. Im Bedarfsfall tbernehmen ReBUZ und DiBS! Bera-
tungs- und Nachsorgeaufgaben. Medienbezogene Phanomene sind vollstandig in die allge-
meine Bremer Suchtpravention eingebettet, ohne dass hierfur parallele Programme
vorgehalten werden.
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In Bremerhaven ist dartber hinaus flr die Beschaftigten an Schulen eine Dienstvereinbarung
Sucht des Magistrats bindend. Die Umsetzung praventiver MalRnahmen erfolgt durch das
Werksarztzentrum in Abstimmung mit dem Schulamt; Fortbildungen zur Friiherkennung von
Suchtentwicklungen — einschliel3lich medienbezogener Verhaltensweisen — werden regelma-
Rig schulintern angeboten.

21. Welche Konzepte verfolgt der Senat, um die Medienkompetenz von Kindern und Jugend-
lichen gezielt zu starken und so praventiv ihre Resilienz gegenlber den Risiken der On-
line-Welt zu erhéhen (bitte Programme und Projekte benennen, etwa Workshops zur
Reflexion des Medienverhaltens, schulische Curricula oder auRerschulische Angebote
zur digitalen Gesundheitskompetenz)?

Antwort:

Die Starkung der Medienkompetenz ist ein zentrales Anliegen der Bremer Bildungs- und Ju-
gendpolitik und umfasst schulische wie auferschulische Ma3nahmen zur Férderung von
Selbstregulation, Reflexionsfahigkeit und digitaler Resilienz.

Im schulischen Bereich erfolgt die Umsetzung Uber die KMK-Strategie ,Bildung in der digita-
len Welt* und deren curriculare Verankerung. Schulen setzen Projektformate, Unterrichtsein-
heiten, Medienreflexionsangebote und Malinahmen zur digitalen Gesundheitskompetenz ein.
Unterstutzend stehen Fortbildungen, die MediaCoach-Qualifizierung, Materialien auf itslearn-
ing sowie Beratungen durch ReBUZ und DiBS! zur Verfligung.

Die Suchtpravention des Landesinstituts erganzt dies durch Workshops und Fortbildungen,
die digitale Stressoren, Vergleichsdynamiken und Verhalten in sozialen Medien thematisie-
ren. Psychische Gesundheit, Resilienz und reflektierter Medienumgang werden in diesen
Formaten eng verknupft.

Im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird Medienkompetenz durch eine ressort-
Ubergreifende Digitalstrategie systematisch gestarkt. Diese Strategie unterstiitzt Fachkrafte
und Einrichtungen, sichere und reflektierte digitale Praktiken zu entwickeln. Ergénzend wird
2026 das Projekt ,DigiTri“ umgesetzt, das mit digitalen Kurzformaten, praxisorientierten Trai-
nings und Informationsangeboten Fachkrafte in ihrem medienpadagogischen Handeln unter-
sthtzt.

Insgesamt verfolgt Bremen einen umfassenden Ansatz, der schulische Medienbildung, au-
Rerschulische Jugendbildung, Sucht- und Resilienzpravention sowie die kontinuierliche Qua-
lifizierung von Fachkraften miteinander verbindet.

Bremerhavener Grundschulen kénnen im Rahmen des Projekts ,Gesunder Umgang mit Me-
dien im Kindes- und Jugendalter® an medienpadagogischen Workshops teilnehmen, die sich
an Jahrgang 4 richten und durch Elternabende erganzt werden. An ausgewahlten Schulen
werden daruber hinaus Medien-AGs geférdert.

22. Inwiefern halt der Senat die bisherigen Angebote in Bremerhaven und Bremen zur Medi-
enkompetenzvermittlung und zur Verhinderung von Mediensucht fir ausreichend? Wel-
che Optimierungsmadglichkeiten sieht er gegebenenfalls und welche weiteren
MaRnahmen koénnten kinftig ergriffen werden, um negative Folgen exzessiver Medien-
nutzung frihzeitig zu verhindern?

Antwort:

Die bestehenden Angebote zur Medienkompetenzvermittiung und Pravention medienbezo-
gener Suchte werden als zentraler Bestandteil der Bildungs- und Jugendhilfelandschaft in
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Bremen und Bremerhaven bewertet. Sie tragen mafigeblich dazu bei, Kinder und Jugendli-
che zu einem sicheren und reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu befahigen und Risi-
ken exzessiver Nutzung zu mindern. Zugleich zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass
verschiedene Bereiche weiter gestarkt und strukturell ausgebaut werden konnen.

Im schulischen Bereich bilden die Umsetzung der KMK-Strategie, die MediaCoach-Qualifi-
zierung, Fortbildungs- und Materialangebote des Landesinstituts sowie schulische Work-
shops und Beratungsangebote ein breites Fundament flir Medienbildung und Pravention. Die
bestehenden Strukturen — einschlieRlich ReBUZ und DiBS! — werden als wirksam bewertet.

Aus Sicht der Suchtpravention sollten einzelne Schwerpunkte weiterentwickelt werden, da-

runter die Starkung der Elternarbeit, eine einheitlichere Konzeption zum Gebrauch digitaler

Medien an Schulen, die Férderung analoger Problemlésungsstrategien und die konsequen-
tere Verknlpfung medienbezogener Siichte mit anderen Verhaltensstichten wie Glicksspiel
oder Essstorungen.

In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit unterstitzt die ressortiibergreifende Digitalstrategie
die Fortentwicklung der medienpadagogischen Arbeit. Sie bindelt bestehende Angebote,
starkt die Qualifizierung von Fachkraften und schafft neue Formate zur Medienkompetenzfor-
derung.

Daruber hinaus wird betont, dass praventive Bildungsarbeit nicht allein der Risikovermeidung
dient, sondern wesentlich zur Férderung demokratischer Teilhabe, Meinungsbildung und
Personlichkeitsentwicklung beitragt — gerade in einer zunehmend algorithmisch gepragten
digitalen Welt. Eine Kombination aus verbindlicher Medienbildung, wirksamen Vorgaben fur
Plattformen sowie einer zielgerichteten Weiterentwicklung von Ressourcen stellt eine sinn-
volle Strategie dar, um Medienkompetenz, Resilienz und psychische Gesundheit nachhaltig
zu starken.

Fur Bremerhaven zeigt sich aus Sicht des Magistrats ein funktionierendes System an Pra-
ventions-, Beratungs- und Fortbildungsstrukturen, das jedoch — &hnlich wie in Bremen —
durch einen Ausbau niedrigschwelliger Elternarbeit, eine breitere Qualifizierung schulischer
Fachkrafte sowie eine Verstetigung praventiver Angebote weiter optimiert werden kann.

Beschlussempfehlung:

Die Burgerschaft (Landtag) nimmt von der Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage Kennt-
nis.

—19-—

Vorlaufige, unredigierte Fassung — Parlamentsdokumentation der Bremischen Birgerschaft



	Bremische Bürgerschaft Drucksache 21/1720
	Mitteilung des Senats


